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1668 August 21 . , Schwyz A
SCHREIBEN VON [ALTLANDAMMANN WOLFGANG DIETRICH THEODOR] REDING

AN STATTHALTER BEAT JAKOB I . ZURLAUBEN, RITTER UND
LANDESHPTM. , ZUG

"Sein an mich beliebtes vom 17 . augsten datiertes hab iah gesterigs tag alles

den 20 . dessen zu Art aaoidentaliter enp fangen , anträffend die dismalen schwä-

bende Standtssaahen [Beschirmung der Waadt und Genfs durch die eidg . Orte ] ,

welche by einer (zwar geringen und byseits stehenden ) . . . hochen und grossen

Wichtigkeit erscheinen , dan was man hievor geschechen uTid nit hören wellen,

das wirt dismoll gar Ring oder für nüt geachtet alles die protection der
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transigierten Landtschaft wird , welche man uff begären der protestierten

[neugl . ] orten (us antrib eines abgestorbnen Herren , der es gern gesechen

hette ) nit hatt wellen gestatten , damit die guote anneigung Jhr kg . durch¬

leucht in Saffoy [Karl  E m a n u e l II . ] uff begäbende notväl gegen

unnseren Protestanten keineswegs alteriert wurde , wie selbige es Jederweilen

gesucht und gäm gesachen hätteyidt , das ist dismalen oder hievor vo ?i unnseren

spanischeyt Herren uff den ban kommen und nach Ihrem fürgäben zu erhaltung

unnsiers ] vatterlandts gesuocht worden . Was aber unns das nützen würde , wan

wier dem Hertzogen von Saffoy als unnseren guoten fründ , wie ehr sich hievor

[1 . Villmergerkrieg ?] erzeigt , verlierend , und die [Schultheiss und Rat ] von

Bärn der aprehension , so sie von seinetwegen Jederweilen gehabt habend , le¬

dig . . . wärdend , und wie glimpflich man die sach fürgibt , so ist doch dis

darunder verborgen etc.

Was dan Frankrich über diserer puncten (weilen solche proposition uff die

Jnnämung und Nachbarschafft dero in der [Frei ] Graffschafft burgundt beschä-

chen ) für gedanken machen würde , kan der Herr unnd Jeder unpartysch darüber

seine gedanken machen , Insonderheit , weilen die Krön frankrich seidt mer alls

200 Jaren [ 1452 ] haro mit unns die pündtnussen so underschidlich gemacht , und

erst kürzlich wider ernüwert [ 1663 ] , getrüwlich und Nachbarlich gehalten und

zu halten versicheret hatt . Herren [Hans Dietrich ] Waldtvogt von Schö¬

nauw  als keiserlicher agenten sach beträffen thuot , gedünkt mich so vill

ich erkännen kan , solches seye mer von spanischen passionierten gemüteren

als vom Keiser [Leopoldl . ]  oder dessen Ministris angetriben worden,

und dis alles uff ein Mistruwen gegen der krön frankrich by eroberung der

graff Schaft Burgund , so zwar nüt unnbilliches weilen ein Jeder stand , by sol¬

chen kriegs enntborungen [Empörungen ] in der Nachbarschafft sich uff seiner

gewarsamme und wachtbar halten soll.

Dabei ich nachmalen verbleibe , und -das ein würde Eidtgnoschafft ein wachtba-

res aug uff Jhre Conservation aller eiferigest halten solle , wie man hievor

Jn dem grossen und über 30 Jarigen Krieg , da die gantze Europa sich in armis

befunden glüklich und Rumblich gethan hatt . Jn deme man einem Jeden fürsten,

so mit unns verpündet warend , und noch seind , zu halten versprochen was unnd

unnsere pünt Erbeinung und Vereinigungen vermögen habend und noch vermögend.

Und glaube und halte ich für das beste und sicherste , das wir nachmalen ein¬

fältig ohne einiche verenderung oder Nüwerung verbleiben soltend , weilen hie-

mit weder der eine noch andere fürst sich bim wenigsten nit zuo klagen , so

bald aber man dem einen oder dem anderen etwas Nüws und Merers geben wirt,
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dan ehr zuvor gehabt , so gibt es dem anderen ursaoh ein gleiches oder ande¬

res zu begären , dardurch unnser frye stand in Ungelägenheit kommen muess.

Die Erbeinungen beträffende , wirt der herr ohne Zweifel abschrifften darvon

haben , die A° 1474 [Ewige Richtung ] Jst durch mittet Königs Ludwigs

des 11 .· in frankrich gemacht worden , die vermag thätliche hitff wo es dem

ein oder anderen stand vonnöten , die [Erbeinung von ] A° 1477 bestätet solches,

A° 1500 [Ewiges Bündnis ] ist ein tractat mit Keiser M a x i m i 1 i a n o I.

gemacht worden , darinn man sich wägen tädtlicher hitff , und der Verpflichtung

die 4 waldtstett uns [ ?] beederseits beschwärt befunden , und ist das ein und

andere gegeneinander uffgehebt , und dardurch die ein und ander party ledig

gesprochen worden , und weiten domalen nur 4 ort der Eignoschafft [ ZH, BE,

UR, UW] dis gethan , habend sye mit verwitligung des Keisers den überigen ohr-

ten Vorbehalten , obermette Conditionen oder Ledigsprechung auch nach belieben

Jnzegehen und anzenämmen . 11 Jar darnach das ist A° 1511 Jst die grosse und

tedste Erbeinung mit Keiser Maximilian I . hieobgemätt emüwert und gemacht

worden , darinnen anstatt der thättichen hitff ein trüwes uffsächen , das [ ?]

kein twederi party wider Rächt und biltichkeit pressiert würde , anstatt der

thatlichen hitff ingesetzt uff und angenomen worden , welches seidt 152 Jaren

haro also ist practiciert und gebrucht worden.

König Heinrich  der 4 . ^e nachdeme Ehr A° 1586 oder 87 sein Königreich

mit dem schwärt erobert , hatt ehr auch die frye graffschafft Burgund inge¬

nommen , da habend die H. Eidtgnossen krafft thrüwen uffsächens nach laut ob-

gemetter Erbeinung durch Jhre abgesandte den König dahin vermögen , das Ehr

die graffschafft Jn Jhr alt wäsen widrumb gesezt hatt.

König Ludwig  der 13 . sein Sohn nach eroberung gemetter graff [ schaft]

[1636 ] hatt uff anhaltung der H. H. Eidtgnossen ein gleiches gethan . König

Ludwig  der 14 . äbenmässig [ 1668 ] , wie dan noch Jn frischer gedachtnus

ist , und ist also bis dato altes wol abgangen und bestelt . Sollend aber wir

die Eidtgnossen der ein old anderer ohrten unns erklären , uff begäbenden not-

fat (das ist so der Keiser mit frankrich in Ruptur oder Krieg geraten solte)

unnsere Völker oder dätliche hilff zuo schiken , so Jst meines erachtens , so

vitt ich in 75 Jaren meines alters erfaren , dis ein gefarliche sach , das wan

wier dem Keiser seine Land wider seine feind werdend helffen schirmen , so er¬

klärend wir unns uff sein party und machend unns des Kriegs thailhafftig . Wan

aber wir in der erst gemelten erklärung das wier einem Jeden fürsten pünt und

Eid , was unns selbige verbindend , halten wellend , so verbleibend wier dessen

Ledig und hatt keiner nichts an unns zuo suchen.



Es mäldet der herr Jn seiyiem schryben es habend die H. H. [ Schultheiss und

Rat ] von Luzärn Jhre Völker Jm Notfal dem Reiser zu schiken 3 urkundtlich und

under Jhres ohrts oder statt Sigill folgen lassen 3 aber für das thrüwe uff-

sächen kein würkliche hilffleistung noch Schuldigkeit vertätet vil weniger

gemäldet . Da gedünkt mich es wäre ein Überfluss würkliche hilff oder Schul¬

digkeit zu verträten oder anzemelden 3 weilen solches hieob by verwilligung

Ihrer Volkeren zugesagt Jst . Dis Jst was ich dem herum nach seinem begären

an mich nach meinem geringen verstand schriben kan . Was meiner HH. und Oberen

[Landammann und Landrat von Schwyz ] Resolution seye oder sein wärde 3 sind

uff sein Zeit zu vemämen werden 3 noch nichts darüber deliberiert worden.

Allein qedünkt mich die Jezige pratiken seyend dahin gemeint und gericht 3

das die französische Correspondentz und püntnus in den 5 ohrten gantz ab und

ausgedilget wärde ; wie seid vilen Jaren haro dahin Jst getrachtet worden 3 ob

aber dem gemeinen wesen und Stand einer Löblichen Eidtgnoschafft darmit ge-

holffen sein wärde 3 überlasse ich hochverständigeren 3 dan ich bin und thue

unns damit samethafft Gott . . . befälen 3 Mitt pitt der herren welle seinen

beiden herren Bruederen [Heinrich  II . und K o n r a d IV . Zurlauben]

Mein willige dienst . . . vermälden " .

1 ) Einhaltung der Erbeinung 3 vgl . EA VI 13 756 f

Original , mit Siegel - AH 44 , 270 - 271
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